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Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung 
gilt jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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     MTBl. vom 07.10.2020, StJ 2020/21, 1. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

1. Geschäftsordnung des Universitätsrates - Änderungen 

 
Der Vorsitzende des Universitätsrates, Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz am 29.09.2020 nachfolgend geänderte  
Geschäftsordnung des Universitätsrates der Medizinischen Universität Graz geändert hat: 
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Geschäftsordnung des Universitätsrates der Medizinischen Universität 
Graz 

 
§ 1. 

Geltungsbereich 
 
Diese Geschäftsordnung gilt für den Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz. 
 
 

§ 2. 
Begriffe 

 
(1) „Schriftlich“ bedeutet: Papierform, Telefax, automationsunterstützte Datenübertragung 
(E-Mail). 
(2) „Anwesend“ bedeutet: physisch anwesend oder präsent bei einer video-technisch 
abgewickelten Sitzung. 
 
(3) „Vorsitzende/Vorsitzender“ bedeutet: der/die gewählte Vorsitzende oder in dessen 
Vertretung die gewählte Stellvertreterin/der gewählte Stellvertreter des Vorsitzenden oder im 
Falle der Verhinderung der vorhin Genannten das an Lebensjahren älteste Mitglied des 
Universitätsrates; in Sitzungen das älteste anwesende Mitglied. 
 

 
§ 3. 

Mitglieder des Universitätsrates, Teilnahme an der Willensbildung, 
Büro des Universitätsrates 

 
(1) Die Mitglieder des Universitätsrates haben das Recht und die Pflicht, an der Willensbildung 
des Universitätsrates teilzunehmen. Sie sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine 
Weisungen oder Aufträge gebunden. Eine Verhinderung an der Mitwirkung an einem Akt der 
Willensbildung ist der/dem Vorsitzenden unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. 
(2) Die Mitglieder des Universitätsrates sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 
(3) Die Mitglieder des Universitätsrates können ihre Stimme nicht übertragen (§ 21 Abs.12 UG 
2002). 
(4) Der Universitätsrat oder jeweils mindestens zwei Mitglieder des Universitätsrats 
gemeinsam sind berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Universität zu informieren. 
Solche Informationen sind an alle Mitglieder des Universitätsrats weiterzuleiten. 
Universitätsratsmitglieder, die von ihrem Informationsrecht gem. § 21 Abs. 2 UG 2002 idgF. 
Gebrauch machen, haben darauf hinzuwirken, dass Stellungnahmen unvermittelt direkt an den 
Universitätsrat ergehen.  
(5) Der Universitätsrat bedient sich zu seiner administrativen Unterstützung einer 
Geschäftsstelle (Büro des Universitätsrates). 
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§ 4. 
Auskunftspersonen, Fachleute, Anhörungsrechte 

 
(1) Der Universitätsrat kann auf Antrag der/des Vorsitzenden oder eines Mitgliedes zu 
einzelnen Gegenständen seiner Beratung Auskunftspersonen und Fachleute beiziehen. 
(2) Auskunftspersonen, Fachleute und die Mitglieder von Kollegialorganen und anderen 
Universitätsorganen sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Sie sind vor ihrer erstmaligen 
Beiziehung von der/vom Vorsitzenden entsprechend zu belehren. 
(3) Das Rektorat, die/der Vorsitzende des Senates, die/der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen und die/der Vorsitzende der Hochschülerschaft haben das Recht, in 
den Sitzungen des Universitätsrates zu Tagesordnungspunkten gehört zu werden, die ihren 
Aufgabenbereich betreffen. Die Tagesordnung ist ihnen in gleicher Weise wie den 
stimmberechtigten Mitgliedern zu übermitteln. 
(4) Die Vorsitzenden der beiden Betriebsräte gem. § 135 Abs. 3 UG 2002 idgF. haben jeweils 
das Recht, an den Sitzungen des Universitätsrats teilzunehmen.  

 
 

§ 5. 
Willensbildung 

 
(1) Die Willensbildung des Universitätsrates erfolgt in Sitzungen.  
(2) Die/Der Vorsitzende hat den Prozess der Willensbildung zu leiten und dessen Ergebnis 
festzustellen. Die/Der Vorsitzende vertritt den Universitätsrat nach außen. 
(3) Die/Der Vorsitzende kann Mitglieder mit deren Zustimmung beauftragen, die 
Willensbildung zu bestimmten Gegenständen inhaltlich vorzubereiten. Dazu können auch 
außerhalb von Sitzungen des Universitätsrats Zusammenkünfte von Mitgliedern einberufen 
werden. In solchen Zusammenkünften können Beschlüsse vorbehaltlich einer Genehmigung in 
der nächstfolgenden Sitzung des Universitätsrats gefasst werden. 
(4) Der Universitätsrat ist nach seinem pflichtgemäßen Ermessen berechtigt, durch Beschluss 
aus seiner Mitte Ausschüsse zur effektiven Arbeitsaufteilung der ihm obliegenden Aufgaben zu 
bilden.  
 
 

§ 6. 
Sitzungen, Zahl, Einberufung, Öffentlichkeit, Termin, Einladung 

 
(1) Sitzungen des Universitätsrates werden bei Bedarf, jedenfalls aber dreimal pro Jahr 
abgehalten. 
(2) Sitzungen werden von der/vom Vorsitzenden schriftlich einberufen. 
(3) Sitzungen sind nicht öffentlich. 
(4) Der Termin einer Sitzung ist den Mitgliedern spätestens 12 Tage vor der Sitzung schriftlich 
unter Beifügung einer vorläufigen Tagesordnung bekannt zu geben. Diese Frist kann auf sieben 
Tage verkürzt werden, wenn dies zur Wahrung einer gesetzlichen Frist erforderlich ist. Eine 
weitere Verkürzung der Frist ist mit Zustimmung aller Mitglieder zulässig. 
 (5) Jedes Mitglied kann schriftlich die Einberufung einer Sitzung zur Behandlung bestimmter 
Gegenstände beantragen. In diesem Fall hat die/der Vorsitzende binnen 10 Tagen die Sitzung 
zum ehest möglichen Zeitpunkt einzuberufen. Wird einem von mindestens zwei Mitgliedern 
geäußerten Verlangen nicht rechtzeitig entsprochen, so können diese unter Mitteilung des 
Sachverhalts selbst den Universitätsrat einberufen. 
 
 
 

4



Mitteilungsblatt vom 07.10.2020, StJ 2020/21, 1.Stk. RN 1  Seite 3 von 6 

(6) Die Einladung zu einer Sitzung hat zu enthalten: 
 Zeit und Ort; 
 Vorschläge zur Tagesordnung; 
 allfällige Vorschläge auf Beiziehung von Fachleuten und Auskunftspersonen. 

 
 

§ 7 
Videokonferenzen 

(1) Eine Videokonferenz kann von der/von dem Vorsitzenden schriftlich einberufen werden, 
wenn die Dringlichkeit einer Entscheidung oder die äußeren Umstände die Einberufung einer 
Sitzung mit physischer Anwesenheit nicht zulassen. Für die Abhaltung einer Videokonferenz ist 
die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.  
(2) Für Videokonferenzen gelten die übrigen Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
Universitätsrats sinngemäß. 

 
 

§ 8 
Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung wird von der/vom Vorsitzenden erstellt. 
(2) Jedes Mitglied kann spätestens am vierten Tag vor der Sitzung schriftlich Vorschläge zur 
Tagesordnung einbringen. Diese Vorschläge sind in die Tagesordnung aufzunehmen.  
(3) Die Vorsitzenden der beiden Betriebsräte haben jeweils das Recht, Anträge zu allen 
Tagesordnungspunkten zu stellen, die mit der Ausübung ihrer Funktion als Betriebsrat im 
Rahmen ihrer innerbetrieblichen Interessenwahrnehmungskompetenz unmittelbar in 
Zusammenhang stehen und in die Zuständigkeit des Universitätsrats fallen. In dem Antrag der 
Betriebsräte ist eine konkrete gesetzliche Bestimmung aus dem Arbeitsverfassungsgesetz, 
BGBl. Nr. 22/1974, in der jeweils gültigen Fassung anzuführen.  
(4) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann mit Stimmenmehrheit geändert werden. 
Mit Stimmenmehrheit können Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung abgesetzt oder 
weitere Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 
 
 

§ 9. 
Geschäftsbehandlung in Sitzungen 

 
(1) Die/Der Vorsitzende eröffnet, leitet, unterbricht und schließt die Sitzung. 
(2) Eine Beschränkung der Redezeit oder der Zahl der Wortmeldungen zu einem 
Tagesordnungspunkt kann mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. 
 
 

§ 10. 
Beschlussanträge 

 
 (1) Alle Anträge samt Unterlagen zu Sitzungen des Universitätsrats sind sowohl in Papierform, 
je 3-fach, als auch auf elektronischen Weg dem Büro des Universitätsrats frühestens 4 Wochen 
vor und bis längstens 14 Tage vor der Sitzung einlangend zu übermitteln. Die Anträge sind auf 
dem Original von einer berechtigten Person eigenhändig zu unterfertigen. 
 (2) Alle Anträge sind so zu stellen, dass darüber mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden 
kann. 
 

5



Mitteilungsblatt vom 07.10.2020, StJ 2020/21, 1.Stk. RN 1  Seite 4 von 6 

(3) Jedes Mitglied des Universitätsrats kann im Rahmen einer Wortmeldung Anträge stellen 
und bereits von ihm gestellte Anträge abändern oder zurückziehen. 
(4) Liegen mehrere Anträge zu einem Tagesordnungspunkt vor, bestimmt die/der Vorsitzende 
die Reihenfolge der Abstimmung. Über einen weitergehenden Antrag ist jedenfalls vor einem 
engeren abzustimmen. 
 
 

§ 11. 
Befangenheit 

 
(1) Ein Mitglied ist befangen, wenn eine Angelegenheit behandelt wird, die seine persönlichen 
Verhältnisse oder die einer/eines im Sinne der Zivilprozessordnung nahen Angehörigen betrifft 
oder wenn sonstige Gründe vorliegen, die geeignet sind, die volle Unbefangenheit in Zweifel 
zu ziehen. Im Zweifel entscheidet der Universitätsrat. 
(2) Ein befangenes Mitglied darf an der Beratung und Entscheidung nicht teilnehmen und hat 
für die Dauer der Verhandlung des betreffenden Gegenstandes die Sitzung zu verlassen. 
(3) In Angelegenheiten, die ein befangenes Mitglied betreffen, ist stets geheim abzustimmen. 
 
 

§ 12. 
Beschlusserfordernisse 

 
(1) Der Universitätsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen worden ist und 
wenigstens vier Mitglieder anwesend sind. 
(2) Ein Antrag ist grundsätzlich dann angenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder dafür gestimmt hat. 
(3) Ist jedoch für einen Beschluss eine 2/3 Mehrheit vorgesehen, ist der Antrag angenommen, 
wenn von vier anwesenden Mitgliedern drei, von fünf anwesenden Mitgliedern vier, von sechs 
anwesenden vier und von sieben anwesenden fünf für den Antrag gestimmt haben. 
 
 

§ 13. 
Abstimmungen 

 
(1) Die/Der Vorsitzende hat vor der Abstimmung die Anträge und die Reihenfolge, in der über 
sie abgestimmt wird, bekannt zu geben. 
(2) Die/Der Vorsitzende stimmt mit. 
(3) Die Abstimmung kann von allen Abstimmungsberechtigten, 

 offen durch Handzeichen, 
 namentlich, 
 geheim durch Stimmzettel oder technische Möglichkeiten, die eine geheime 

Abstimmung gewährleisten,  
erfolgen. 
 
(4) Namentlich ist abzustimmen, wenn dies ein Mitglied verlangt. 
(5) Geheim ist abzustimmen, wenn 

 dies ein Mitglied verlangt, 
 ein Mitglied vom Inhalt des Antrages betroffen ist. 

(6) Die/der Vorsitzende zählt gemeinsam mit zwei vom Universitätsrat zu wählenden 
Stimmenzählern die Stimmen. Die Stimmzettel sind aufzuheben, bis das Protokoll der 
betreffenden Sitzung genehmigt worden ist. 
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§ 14. 

Wahlen 
 

(1) Für Wahlen gelten, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, die gleichen Regeln 
wie für Abstimmungen. 
(2) Wahlen sind grundsätzlich mittels Stimmzettel durchzuführen. Steht jedoch nur eine 
Kandidatin/ein Kandidat zur Wahl kann einstimmig beschlossen werden, offen durch 
Handzeichen zu wählen. 
 

 
§ 15. 

Sondervotum 
 

(1) Jedes Mitglied des Universitätsrates kann seine von einem Beschluss abweichende Meinung 
im Protokoll festhalten lassen. Einem Sondervotum kann eine Begründung beigefügt werden. 
Die Begründung ist innerhalb von drei Tagen nach der Sitzung der/dem Vorsitzenden zu 
übermitteln. 
(2) Wird ein Beschluss veröffentlicht, so sind auch das Sondervotum und seine Begründung, 
sofern dem nicht eine Geheimhaltungspflicht entgegensteht, zu veröffentlichen. 

 
 

§ 16. 
Protokoll 

 
(1) Über jede Sitzung des Universitätsrates ist ein Resümeeprotokoll anzufertigen. 
(2) Das Protokoll hat jedenfalls zu enthalten: 

 Datum und Ort, Beginn und Ende der Sitzung oder Konferenz; 
 die Namen der anwesenden Mitglieder, Auskunftspersonen und/oder Fachleute; 
 die Namen der entschuldigt oder nicht entschuldigt abwesenden Mitglieder; 
 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 Mitteilung über die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung oder Konferenz; 
 die Feststellung der Befangenheit von Mitgliedern; 
 alle Anträge; 
 die Beschlüsse, wobei diese und die Ergebnisse der Abstimmungen nur in jene 

Protokollsausfertigungen aufzunehmen sind, die an abstimmungsberechtigte Personen 
zugestellt werden 

 Protokollerklärungen und Sondervoten; 
 den Inhalt der Debatte in gedrängt zusammenfassender Darstellung 
 die Namen der an der Debatte Teilnehmenden. 

Dem Protokoll sind anzufügen: die Tagesordnung, Tischvorlagen, schriftliche Anträge, 
schriftliche Berichte, schriftliche Anfragen, Entschuldigungen, die schriftliche Begründung von 
Sondervoten. 
(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, die wörtliche Protokollierung von Ausführungen zu verlangen. 
Erheben dagegen zwei Mitglieder Widerspruch, hat das Antrag stellende Mitglied in einen 
Anhang zum Protokoll die wörtliche Protokollierung schriftlich selber festzuhalten; dadurch 
darf der Gang der Sitzung nicht aufgehalten werden. 
(4) Die Reinschrift des Protokolls ist innerhalb von zwei Wochen anzufertigen, von der/vom 
Vorsitzenden und der Schriftführerin/dem Schriftführer frei zu geben und an alle Mitglieder 
des Universitätsrates elektronisch zu versenden. Ein allfälliger Widerspruch ist innerhalb von 
drei Wochen schriftlich bei der/beim Vorsitzenden einzubringen. 
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(5) Ein fristgerecht eingebrachter Widerspruch gegen das Protokoll ist in der nächsten Sitzung 
zu behandeln. 
(6) Jedes Mitglied ist berechtigt, jederzeit in die Protokolle Einsicht zu nehmen und 
Abschriften oder Kopien herzustellen. 
(7) Die Originalprotokolle sind zusammen mit den Beilagen im Büro des Universitätsrates für 7 
Jahre aufzubewahren. Es wird angestrebt, wichtige Dokumente zu digitalisieren und über 
diesen Zeitraum hinaus aufzubewahren. 
 
 

§ 17. 
Durchführung von Beschlüssen, selbstständige Geschäfte der/des Vorsitzenden 

 
Die/Der Vorsitzende hat für die Durchführung der Beschlüsse des Universitätsrates Sorge zu 
tragen und die laufenden Geschäfte zu besorgen. 
 
 

§ 18. 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
(1) Ein Beschluss über die Änderung der Geschäftsordnung bedarf einer 2/3 Mehrheit. 
(2) Ein solcher Beschluss kann nur gefasst werden, wenn die beabsichtigte Änderung der 
Geschäftsordnung in der Einladung zur Sitzung als eigener Tagesordnungspunkt vorgesehen 
war. 

 
 

§ 19. 
Inkrafttreten und Kundmachung 

 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt in Kraft, wenn ihr 2/3 der Mitglieder zugestimmt haben. 
(2) Diese Geschäftsordnung ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu 
veröffentlichen. 
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2.  Widerruf der Bestellung zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die an 
 

Herrn Univ. FA DDr. Gernot Ernst STEYER 
 
übertragene Funktion des 1. Stellvertreters des Leiters der Klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, mit Wirkung ab 30.09.2020 widerrufen wird.  
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
3.  Leitungen: Bestellung zum 1. Stellvertreter des Leiters einer Klinischen Abteilung im  
wissenschaftlichen klinischen Bereich 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 Abs. 5, 32 UG idgF sowie § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF 
 

 Herrn Univ. FA DDDr. Jürgen WALLNER 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen  
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
mit Wirkung ab 01.10.2020 bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
bestellt hat.  
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
4. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
1) Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/personalmanagement-entwicklung-und-administra-
tion/offene-stellen/.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
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Universitäre/r Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Kennung KA-ALGAI-2020-000810 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 6 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten und stationären PatientInnen 

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Anästhesiologie und Intensivmedizin 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und Klinischen Studien 

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums  
Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 

 Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Befugnis zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin/Facharzt für  
Anästhesiologie und Intensivmedizin 

 Erfahrung und Qualifikation in Forschung (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und in-

ternationale Forschungskooperationen, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche 
Tätigkeit im Ausland etc.) 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Medizinischen Wissenschaften 

 Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (zB Karrierepfad Research  
Professor, Habilitation etc.) 

 Erfahrung in universitärer Lehre inklusive Betreuung von Diplomarbeiten und Dissertationen 

 Vertiefte klinische und wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich Anästhesiologie und  
Intensivmedizin 

 Sozialkompetenz 

 Managementausbildung (abgeschlossen oder im Laufen) 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl. Ärztezu-
lage) von EUR 4.490,95 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis 
der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. 
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-
nem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
 
 
 
  

10

https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/


  

     MTBl. vom 07.10.2020, StJ 2020/21, 1. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

  Ärztin/ Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Kennung KA-ALGAI-2020-000818 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin 

Beschäftigungsausmaß 80% 
befristet auf die Dauer der Reduzierung 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

 Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten· 

 Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium und an universitärer Lehre 

 Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/ 

Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) bzw. absolvierte Gegenfächer bei der Ausbildung nach 
ÄAO 2006 

 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin 

 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
EUR 3.530,45 (14x jährlich/inkl. Ärztezulage) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls 
auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer  
Vorerfahrungen bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender,  
Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-
nem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
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UniversitätsassistentIn (Prae Doc) 
Kennung I-IMI-2020-000819 

Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation 
Beschäftigungsausmaß 50% 

Befristung auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  
einer eventuell anschließenden Karenz 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Selbstständige statistische Planung und Auswertung von wissenschaftlichen  
medizinischen Projekten 

 Statistische Beratung bei der Durchführung von klinischen Studien 

 Forschung und Lehre im Bereich biostatistischer Methodik und deren  
Anwendung imnaturwissenschaftlichen/medizinischen Kontext 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Diplom-/Master Studium in Statistik, Mathematik, Technischer Mathematik  
oder einemvergleichbaren Gebiet 

 Erfahrung in der Anwendung biostatistischer Methodik 

 Kenntnisse verschiedener Statistiksoftware 

 Didaktische Kompetenz 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an praxisorientierter, methodischer Forschung im Fachgebiet Biostatistik 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Teamorientierung 

 Kommunikative Kompetenz 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 2.929,00 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-
nem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
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Research Technician 
Kennung UK-KC-2020-000803 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitarbeit und Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Auswertung von  
grundlagenwissenschaftlichen Projekten an der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendchirurgie 

 Eigenverantwortliche Planung, Durchführung und Leitung von Tierversuchen 

 Eigenverantwortliche Arbeiten im Labor der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendchirurgie 

 Etablierung neuer Technologien und Produkte 

 Durchführung und Auswertung folgender Untersuchungsmethoden: Histologie  
(v.a. Darmwand), Immunohistochemie, Elektronenmikroskopie, PCR, ELISA, LUMINEX,  
Photometrie, Zell- und Bakterienkultur 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften oder der Biotechnologie (mind.  
Bachelorniveau) 

 Laborerfahrung im biomedizinischen/molekularbiologischen Forschungsbereich und Erfahrung in 
der Planung und Durchführung von grundlagenwissenschaftlichen Projekten, idealerweise im  
Bereich der Tumorkachexie 

 Erfahrung in der Betreuung von Studierenden (Anleitung bei Praktika o.ä.) 

 Befugnis in der Leitung und Durchführung von Tierversuchen (FELASA B und C oder Äquivalent) 

 Befugnis zum nationalen und internationalen Versand von biologischen Proben 

 Grundkenntnisse in Statistik, Datenerfassung und -verarbeitung 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Teamorientierung 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
EUR 2.116,60 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der kollek-
tivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. zuzüglich 
allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-
nem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
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Diplomierte medizinische Fachassistenz (m/w) 
Kennung DFI-PATHOL-2020-000827 

Diagnostik & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Organisations- und Administrationsaufgaben (z.B. Probenannahme, Dokumentation der  
Untersuchungsanforderungen, Anforderung von Gewebe aus der Biobank bzw. von externen  
Pathologien, Probenlagerung im laborinternen Storagesystem, Bestellgut wegräumen,  
Telefonservice) 

 Durchführung von Labortätigkeiten unter Aufsicht (z.B. Aliquotieren von Reagenzien, Herstellen 
von Agarose-Gellösungen und Elektrophorese Pufferlösungen) 

 Betreuung von Laborgeräten und Arbeitsbereichen unter Aufsicht z.B. Reinigen von PCR  
Maschinen, von Zentrifugen und Werkbänken 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur diplomierten medizinischen Fachassistenz bzw. medizinisch- 
technischen Fachkraft oder gleichwertige Ausbildung 

 Gute Englischkenntnisse (Sprachniveau B1) 

 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 

 Sehr gute Deutschkenntnisse 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Belastbarkeit 

 Organisationsgeschick 

 Gewissenhaftigkeit 

 Teamorientierung 

 Lernbereitschaft 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
EUR 1.872,50 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der kollek-
tivvertraglichen Vorschriftendurch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. zuzüglich 
allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
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Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Biomedizinische/biomedizinischer AnalytikerIn 
Kennung DFI-HYGIE-2020-000832 

Diagnostik & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 
Diagnostik & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 2 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Mitwirkung bei der Erstellung von mikrobiologischen Befunden (Probenansatz,  
Verarbeitung, Befunderstellung, Anwendung molekularbiologischer und serologischer Methoden) 

 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten 

 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 

 Betreuung von Laborgeräten und Laborbereichen 

 Mitwirkung bei der Ausbildung von BMA- und MTF/MAB SchülerInnen 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Biomedizinische/r AnalytikerIn 

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister 

 Gute Englischkenntnisse (Sprachniveau B2) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit molekularbiologischen und serologischen Techniken 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Teamorientierung 

 Lernbereitschaft 

 Hohe Belastbarkeit 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl. 
Zulage) von EUR 2.283,67 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis 
der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw. 
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020. 
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Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Study Nurse (m/w) 
Kennung KA-ANGIO-2020-000833 

Universitätsklinik für Innere Medizin 
Klinische Abteilung für Angiologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 1 Jahr 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Koordination der Arbeitsabläufe und Unterstützung der Kooperation zwischen den an der  
klinischen Studie beteiligten internen und externen PartnerInnen (Kliniken/Abteilungen,  
pharmazeutische Unternehmen, Auftragsforschungsinstitutionen, etc.) 

 Vorauswahl von PatientInnen bzw. ProbandInnen für eine mögliche Studienteilnahme, sowie  
Betreuung der an Klinischen Studien teilnehmenden PatientInnen bzw. ProbandInnen 

 Verantwortung für die Bestellung, Lagerung und Vernichtung von in der Klinischen Prüfung  
verwendeten Prüf- und Hilfspräparaten bzw. -Produkten (Arzneimittel, Medizinprodukte etc.) 

 Organisation und Koordination von Diagnostik, Labor, Probenversand und Prüfmedikation 

 Verabreichung bzw. Anwendung von Prüf- und Hilfspräparaten bzw. - produkten 

 Durchführung venöser Blutentnahmen und Messen der Vitalzeichen (Blutdruck, Puls, Temperatur, 
etc.) 

 Erstellung bzw. Review von studienrelevanten Dokumenten (SDF, SOPs, etc.) 

 Unterstützung bei der Umsetzung der Studienprotokollen sowie von Maßnahmen der  
Qualitätssicherung (Überprüfung der PatientInnen/ProbandInnen-Einverständniserklärung,  
Kontrolle der Prüfdokumentation, Durchführung der Tätigkeiten gemäß SOPs, etc.) in enger  
Zusammenarbeit mit den Prüfärzt/inn/en 

 Vorbereitung und Begleitung von Initiierungen, Monitorbesuchen, Audits und  
Behördeninspektionen 

 Dokumentation von Studiendaten und Eingabe in Datenbanken 

 Betreuung von Laborgeräten und Laboreinrichtungen 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder gleichzuhaltende  

Ausbildung in einem Gesundheitsberuf 

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister·Sehr gute Kenntnisse der für Klinische Studien  
relevanten Gesetze und Richtlinien (ICH-GCP, AMG, MPG, etc ) 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachniveau B2) 

 Fundierte IT-Kenntnisse (v.a. MS-Office) 

 Erfahrung mit oder Bereitschaft für Schulung von Ultraschalluntersuchungen in der Angiologie 

 Erfahrung mit oder Bereitschaft für Schulung zur Betreuung von Laborgeräten 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Zusatzqualifikationen und einschlägige Ausbildungen im Bereich Klinischer Studien 

 Erfahrungen im Bereich Klinischer Studien 

 Selbstständige und gut strukturierte Arbeitsweise 

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 

 Organisatorische Fähigkeiten 

 Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
EUR 2.116,60 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/human-resources/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29. Oktober 2020.  
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4.1. Tenure Track Professuren 
 

Tenure Track Professor of Medical Informatics / Computational Semantics for Health 

Institute for Medical Informatics, Statistics and Documentation 

Full-time position (100%) 

limited to 6 years 
 
We are looking for an excellent researcher with great potential to develop an internationally recognized 

research agenda in the field of computational semantics applied to health care and biomedical research. 

 

The successful candidate is expected to conduct research and teaching in the field of Medical Informatics 

in general, and Computational Semantics for health care and biomedical research in particular. The new 

position will complement and extend the current activities at the institute. 

 

The initial appointment is limited to six years. After the conclusion of a qualification agreement the 

career advancement goal is to transfer to a tenured position as an associate professor (tenure track 

professor pursuant to § 99 para. 5 and 6 of the Universities Act). If the candidate demonstrates outstand-

ing and remarkable achievements, the qualification agreement may be fulfilled more quickly. 

 

Core duties and responsibilities: 

 Conducting cutting‐edge basic and applied research in the field of Computational Semantics with a 

special focus on unstructured information management, information retrieval and information ex-

traction, applied to real‐world health care and biomedical research data 

 Using clinical routine data for secondary purposes like decision support, data analysis, quality assur-

ance and predictive analytics together with local health care providers 

 Taking the lead in third party funded research projects and establishing a research team 

 Giving lectures and seminars in the undergraduate and postgraduate curricula 

 Supervising PhD, MSc and MD students, as well as mentoring and promoting young researchers 

 Establishing and maintaining networks and collaborations with national and international partner 

institutions, including hosting visiting researchers 

 Attending and organizing scientific meetings in the field 

 Supporting scientific and public outreach 

 

Successful candidates must have the following qualifications: 

 PhD or equivalent doctoral degree in Medical Informatics or a related field 

 Successful record of high-quality publications in leading journals 

 Successful record of peer‐reviewed research grants or other third-party funding 

 Professional experience abroad (e.g. research fellow, postdoc) and active participation in interna-

tional networks 

 Previous experience in teaching and/or in (co‐)supervising of master/diploma/PhD students and 

training of post‐doctoral fellows 

 Experience in team‐oriented software development, ideally with clinical and industrial project part‐

ners 

 Experience in two or more of the following methodologies: human language processing technologies, 

biomedical knowledge representation, machine learning, biomedical terminologies/ontologies 

 Excellent language skills of English and German (proficiency level C1)  

 

The ideal candidate has the following profile: 

 Willingness to cooperate, open‐mindedness and team spirit 

 Systematic and analytical working methods 

 Excellent organisational, communication and social skills 

 Outstanding level of motivation 
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Application: 

Med Uni Graz invites all applicants to submit their application online by 05 November 2020. 

 

https://www.medunigraz.at/en/personalmanagement-entwicklung-und-administration/offene-stel-

len/tenure-track-professor/ 
 

Statutory information: The minimum remuneration is based on the collective agreement for university 

employees (KV § 49.2). A higher salary for this position is contingent upon qualifications and may be 

negotiated with the rector. 

 

 

Scheduled date for job interviews: 11 December 2020 at the Medical University of Graz 

 
 
 

Contact: rektor@medunigraz.at 

 

The Medical University of Graz is committed to increasing the proportion of women in leading posi-

tions at universities in Austria and encourages qualified women to apply. Among applicants with 

equal qualifications, female applicants will be given priority. We also welcome applications from 

qualified individuals with disabilities and encourage them to apply. 

 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MEDonline  
abgebildet. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  
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